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Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (490 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Patent
gesetz 1970 geändert wird (Pateri.tgese~-

Novelle 1977) 

'Der Handeisa.u9schußhat.ai~ ob:gen'~~J,1,te' R~
,gierungsvorla<g,e<in seiner Sitzung, a~_ 4., ~aLl?77 
erstmals in Beratung genommen und zu ,d~ren 
Vonbehandlrurug einen Untera.usschpß, g~ählt, 
dem von der Soii:lJl:istiSChenP;l<I;~teliösterreichs ,die 

Der vorliegende Entwurf einer Platentgesetz- Abgeol1dneten Ik He in d 1,H 0 f siett ~r, 
Novelle 1977 beinhaltet folgende weSentliche Dr. K ,a pa u n und M ü h 1 ba cher, von d~r 
Pu~te: österreichischen Vo\ktS!pat1tei' die Abgeoi:.dnete~ 

1. Die Bestimmungen über Patentverletzun- Dkfm. DDr. K ö n i g, Dr. Leib 'e nir 0, s t 00(1 
gen (Patenteingriffe), die auf das Patentgesetz S tau d in ger sow,j,e von der Freihe~tlicheI!. 
.1897 ,zurückgehen, sollen in Anlehnung an das Pax,tei österreichs der Abgeor,dnete Dipl.-Vw. 
geltende Urheber'!1echtsgesetz mirt: den neueren Dr. S t i x a<ngehörten. 
Schutzbes.timmungen für Imma:tJerÜJailgüterr,echte Der Unterarusschuß hat die Re.gierungSvorla.ge 
in Einklang ;gebracht werden. .in zw;ci Sitzungen runter Beiziehung von Sachver- , 

,Ferner soll eine AnpaSsurug ,des P,atentges.etzes ständigen eingehend hemteri und einige l\:nde
an das neue StGB ,aus Gründen de,rRechtssicher- rungen und Ergänzungen an der Regaeruntgsvor
heit und ,der Rechtsber,einigrung 'edolgen. lage vorg,eschl,agen, die ,den Art. I Z. 7, Z~ 8, Z.14 

2. Nach .der gegenwärtigen RechtsLatge sind zur Z. 17 a, Z. 18 a, Z. 29, Z. 36,Z.,'39,Z. 41 und 
Entscheidung über "die Nichtigkeit von Patenten Z. 42betr.effen. Z. 30. ,der Re~ierungsvorlage ist 

, das Patentamt und - .im Rahnien der Vorfra- entf.allen. Außerdem wllr:de eine Dhickfehle,r
genbeurteilung - auch die Gerichte ,beruf.en. Um berichtigung vorgenommen. 
diesen höchst unhefriedigeiJ..den Zustand der Dop- Der Handelsausschuß hat in seiher Sitzllng am 
pelgleisigkeiJl: zu beseitigen, sollen die Entschei- 14. Jurii 1977 den VQn . dem "Aus,schußöbmanii 
,drin~en über die Nich,tigkcit von P~tenten heim Abgeordneten S t ,a u ,di iig e r ,erstatteten Beridit 
Patentamt konzentriert werden. Aus Gründen der des Unterausschu'ssesen1;gegengenommen: und die 
Rech,tssicherheit w;erden in Hinkunft die Ge- Reg,ierungsvorlage mi.t den vo~ u,ntenausschuß 
,richte ,s()mit nicht mehr :befugt sein, die Nichti.g- vorgeschlagenen 'l\:nderungen und ,Ergänzungen 
Hit verletzter P,atente als Vorfrag,e zu heurteilen. in Bera.t;ung gezogen.', Hiebei '1?~a:chten" die Ab-

3. Da<s Rechts'in'stitut des paterttamclichen Fest- geordneten Dr. He ind 1, Dkfm. DDr. K ö
steltun~a;ntrages wir:d über Wunsch aus Kreisen ni g und Dipl.-Vw. Dr: S t i x' zwei gem~in
der Wirtschaft vecl.a,ssungskonform wieder vor-same Abänderungsanträge fu Art; I Z~' 7, Z.8, 
geSiehen. " Z. 16 urid Z. 29 sowie auf Einfügtingeirierneu'eh 

;4. Yortdem 'GrundsatZ laUsgehend, daß ,der Z. 45a ein." . 
SchUltzvOri' Patenten ini iib~erwi.egenden' Interesse, ' , 1'" ",'" --', "d'" Zu, einze nen: Bestimmungen , es 
.der P,atentiiiha:ber' gelegen' ist und ,eS ,da:herlln~ entwurfes ;"lrd folgendes bemerkt: ' 
zumutbar, wäI1e;ruerm Zru'samtnJenharig' mit der' 
PätentverwaltunganfaMenderi Kosten vön ,der Zu Art. I Z. 7: 
Allgemeinheit traßen' zu hsseri,solle'n 'ruesevt ,," " . 
idem Ji~hi.ie'1967'liriveränderteii Gebühren lange- §57 Abs. 2lit: a: 
hoben werden, um .das ,anzustrebende Bud.g,et'-, Mit ,dem Bundesges-etz; vom 8. Npvemher 1973, 
gleichgewiidbtaesöSiterr,eichischen, Paoentamtes BGBl.Nr;581,wurde der.Wirtscha;f,t ,d~eMög,. 
w.iederheriu!S'tleHen., li~ci.t,e~ngeräumt"beimPa#nt'MIlJtschr:iftLiche 
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2 563 der Beilagen 

Gutachten über den Stand der Technik (Remer
men) h~üglim ,eines ko.nkr,etentemnismen Pro.
blems eiMJuholen, vo.rausgesetzt, daß .&im die 
Lösungen ,dieses Problems ~inem ,einheitlimen 
Löwngsprinzip unter.ordnen 13Jssen; D~e in An
wendung ,dieser Bestimmung gewonnene Erfah
rung halt ~ezeLgt, daß eine solche Einschränkung 
nicht nurentlbehl'llim ist, sondern ,aum zu reiner 
Verzögerung und Erschw.erung ·des Venfahrens 
geführt hat. 

Die BesmrärnJkung sotlte ·daher 'ennfaLlen. 

§ 57 Abs. 2 lit. b: 

Im Zuge des we~teren Ausb3Jues der Service
leistungen des P,atentamtes Wlil1d dieses nunmehr 
.ermächtigt, lauch Gutachten über d~e Patentfähig.,. 
keit (§§ 1 his 3 PatG) von Erfindungen zu e11Sta.t
nen. Hirebei kÖIll1it.e der Afi't.r,agsteller entweder 
selbst .den Stand der Technik (z. B.P,atentschrif
. ten)3JngeJben, . ,a.ufGrund .dessen das Gutadlten 
erstellt Wlerden ·soll, o.der es .dem Patentamt über
.lassen, ,den 'Stand .der 'technik zu recherchieren. 
Von !beso.nderer Bedeutung wär.en solche Gut
achten für j~a:nden, der s~ich z. B.vor ,der Tä
tigung ,einer P,atentanmel1dung oder im Zuge eines 
Pa,tentV,et'lletlZung~treites ,rasch über die Patent
fähLgikeit einer Erfindung.informieren wiill. 

§ 57 Abs. 3: 

Bereits rin ,der Regierungsvo.rl.a:ge .ist der EIlitfr3J1l 
,des bisheri.gen § 57 Albs. 2 (Gu.tach·ten der Be
schw,erdeahtei\.ung des Patentamtes) sowrie ,die 
Änderung ,der AblSlatzrbeZJeichnung des hisherigreri 
§ 57 Ab<.;. 3 in § 57 Abs. 2 vonges.ehen. nurch 
die inhaltliche Anderung ,dieses Absawes ist ,es 
nunmehr ~ertfrOrderlich, den En.tfarH des hisherig,en 
§ 57 Arbs. 3 3JUSldrücklrichvo~usehen. 

Zu Art. I Z. 17a und Z. 18 a: 

Durch die Ändenung ,der §§ 89, 90 und 92 so.ll 
klar.gestdilt wel1den, daß die rinzwei Ausfertigun
,gen vo.rzulegendeBeschrei.bung le~nen Bestandtreil 
der Patentimmel4ung bi,ldet. 

Zu Art. I Z. 29: 

. Die in Z.· 7 vo.rgesehene. Erweiterung der 
Serviceleistungen des Patentamtes macht l:!Iuch 
eine Anpass.ungdes § 111 a ·erfo.llderlich. 

Abs. 1 enthält Bestimmungen, ,diie ,a.usschließlich 
auf die. Recherche gemäß § 57 Abs. 2 lit. a An
wendung finden. Eine gedrängte Zusammenfas
sung des der Recherche zugrunde liegenden tech~ 
nischen Prob1ems wird künfrtig nur mehr dann 
vo.r.zulegen sein, wenn ·dies sach,lich erforder
lid1 ist. 

Ahs. 2 enthält Bestimmungen, Idie .a.ils:schließI~ch 
,auf ,das Gutachten Igemäß § 57 Abs. 2 lit. tb An
wendung finden. Die Beurteilb.3:il'keit .de,r Pat.ent
fähigkeit ,einer ,Erfindung setzt di.eVodage einer 
hra;udlbarahge.taßtenneschreibung vo.r,aus, Wres
halb ·für eine solche Beschreibung jene form vo.r-

gesch.l1ieben. wrUl"de, die sich beiPatentanmeldun-: 
gen hewährtoot (§ 91). Den Stand der Technik, 
vo.n ,dem das GUJtachrten :auszugehen hat, kann 
der Antrngstei1ler festLegen. Gibt er jedoch keine 
entsprechende Erklärung ra.b, so ist dem Gutach
ten der dem ,P,atentamt tim Zeitpunkt des Ein
langens des Antra.ges bekanntre Stand der Technik 
zugrounde zu legen, sofern .derAntrngste1'ler keinen 
früher.en Zeitpunkt angibt. 

Die Albs. 3 his 5 entsprechen ,im wesentlichen 
den bisher geltenden ,Abs. 2 bis 4. 

Zu Art. I Z. 36: 

Die vOIi~eschlagenen Anderungen .d~enen der 
Beschleunrgung ,des Berrufun~sv,erf.ahr,ens. 

Zu Art. I Z. 39: 

Die Ändel1ung hezweckteine Anpassam,gan die 
in den §§ 101.Nbs. 2 und 111 Arbs. 2 v.erwendete 
T.er.mino.lo@ie . 

Zu Art. I Z. 41: 

Die Neufassung dieSier Bestimmung erscheint 
im Hinblick a.uf ,die sich alUS ,der ·derzeit geltenden 
FaStSung ergeben.den Uruklarrheiten edordel1lich. 

Zu Art. I Z. 42: 

Der Antrag .aruf Durchführung ciner Rrecherdle 
gemäß § 57 Abs. 2 !lit. ,a 'soll wei·terhin einer 
Gebühr von 4 000 S ,untrerlriegen. Für den Antr.ag 
auf ErstattlUng .e~nes Gutlachtens ,gemiß § 57 
Abs. 2 Ht. b erscheint eine Gebühr gleicher Höhe 
angemessen, sofern der Stand ·der 'technik, aruf 
Gl1und dessen das Gutachten zu erstatten is>t, vo.m 
AntllargsteUer .angegeben wird. Ist der Strand der 
~echnik jedoch vo.m P·atentamt zu recherchieren', 
:so. soLLte für ,den Antr3!g g;emäß § 57 Arbs. 2 lit. b 
im HinbLick auf den hiefür nötigen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand ·eine erhöhte Gebühr vo.n 6 000 S 
zu ,entrichten ,sein. 

Nach einer Debatte, .an ,der sich außer dem 
Berichterstatter die Ahgeordneten . H 0. f s t e t
te r, Dkfm. DDr. K ö ni g, Dipl.-Vw. Do.k
tor S t i x und Dr. Mus si I sowie ·der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dr. . S t a r i b ach e r beteiligten, wurde die 
Regierungsvo.rlage in der vo.m Unterarusschuß 
vo.rgeschlagenen Eassung und unter Berücksich.,. 
tigung ,der beiden gemeinsamen Ahänderungs
anträge mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Handelsausschuß nimmt überdies Zur 
Kenntnis, daß der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie in der nächsten Vo.r
standssitzung ,der Arbeitsgemeinschaft fü; 
Patentförderung eine Erweiterung. der. Richt
linien . zur Förderuqg vo.n österreichischenEr
findern nach fo.lgenden Schwerpunkten vo.r-
schlagen wird: . . . '. 

Zu fördern sind österreichische Erfinder; deren 
wirtschaftliche Leistunrgskraft durch die Tragung 
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563 der Beilagen 3 

der Küsten (Anmeldegebühr, 
Druckküstenbeitrag) erheblich 
wird. 

Jahresgebühr, 
beeinträchtigt 

Die Förderung ist nur möglich, wenn das 
Patent wirtschaftlich verwertbar ist. 

Die Förderung ist je:weils nur für ein bis zwei 
Jahre möglich. 

Die maximale Förderungsmöglichkeit für diese 
Fälle beträgt 500f0 der neuen, durch die 
P~ten~gesetznovel1e festgelegten Gebühren. 

Teschi 
Berichterstatter 

Zum Berichterstat1ler für das H3lUS WU1"de der 
Abgeürdnete T e s chi gewählt. Der nun
mehrige Gesetzestext - wie ler vom HandeLs
ausschuß angenommen wlul1de - ist diesem Be-
richt beigedruckt. . 

Der HandeLSiaJUsschuß stellt :SOmLt den An-
t rag, der Natiünall1at wüLLe' dem a ill g e- . /. 
s chi 0. IS se ne n G·e set zen t W U I f die ver
fassungsmäßige Zustimmung ,erteilen. 

Wien, 1977 06 14 

Staudinger 
Obmann 

-I. 
I 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1977, 6. Im § 56 hat an die Stelle der Zitierung 
lnit dem das Patentgesetz 1970 geändert ,,§ 114 Abs. 5 und § 163 Abs. 3" die Zitierung 

:wird (Patentgesetz-Novelle 1977) ,,§ 114 Abs. 4 und § 163 Abs. 4" zu treten. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 581/1973 
und der Kundmachungen BGBl. Nr; 167/1973 
und BGBl. Nr. 560/1973 wird wie fülgt geändert: 

. 1. Im Abs. 1 des § 7 hat an die Stelle 
des Klammerausdruckes "Bundesgesetz vom 
26. Februar 1947, BGBl. Nr. 76" der Klammer
ausdruck ,,§ 2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungs
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 in der jeweils g.el
tenden Fassung" zu treten. 

2. Der Abs. 1 des § 27 hat zu lauten: 

,,(1) Das vün mehreren Personen als Teil
habern derselben Erfindung angemeldete Patent 
wird ihnen ühne Bestimmung der Teile erteilt." 

3. Im Abs. 5 des § 32 hat an die Stelle des 
Klammerausdruckes ,,§ 80 Abs. 5" der Klammer
ausdruck ,,§ 80 Abs. 6" zu treten. 

4. Die überschrift des § 34 hat statt "Ver
pfändung" "Pfandrechte" zu lauten. 

5. Im Abs. 1 des § 52 hat an die Stelle des 
Klammerausdruckes ,,§ 99 Abs. 5 zweiter Satz" 
<ler Klammerausdruck ,,§ 99 Abs. 6 zweiter Satz" 
zu treten. 

7. Der .Abs. 3.des § 57 halt .zu enllfatllen, Ahs. 2 
hat.21u LaU1len: 

,,(2) Das P3I1lentamt hat .auf Antr.ag schrif,tliche 
Gutachten 

a) über den St3lnd,der Technik bezüglich eines 
konkretentlechnischen Problems (Recher
chen) und 

rb):ÜJber die F,nage, ob eine nach den §§ 1 bis 3 
patnentfähi:ge Erfindung gegenÜ!ber ,dem vüm 
Antl1agsteller bekanilltgegebenen o.der vom 
Patentamt zu recherchierenden' Stand' der 
Technik vorliegt, 

zu ertstatten." 

8. Die Albs. 1, 2 und 5 des § 59 hahen ZlU 

lauten: 

,,(1) Die nichtlSltändi:gen rechtskul1Jdigen Mitglie
der müssen die ,11echts-und staatswissensmaf.t-· 
lichen Studien vollendet und durch min
destens fünf Jahre eine Berufsstellung bekleidet 
haben, für die ,die Vollendung ,dieser Studien 
erforderlich ist. überdies müssen sie eine wissen
schaftliche üder praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nach
weisen können. 

(2) Die nichtständi~en fachtechnischen Mitglie
der müssen die Studien an einer Hochschuletech
nischer Richtung oder ,die philosophischen Studien . 
für mathem3ltisch-naturwissenschattliche Fächer 
vüllendet' und durch mindestens fünf Jahre eine 
Berufsstellung bekleidet haben, für die die Vüll-
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4 563 .der Beilagen 

endung dieser Studien erforderlich ist. überdies 
müssen sie über besondere Kenntnisse auf einem 
bestimmten Gebiet der Technik verfügen." 

,,(5) Das Amt ,eines .nichtständi~en Mitgli,edes 
erlischt, wenn ,dieses die österreichische Staalts
bürgerschaft verliert, wenn seine Handlungmähig
keit besmränkrt wird oder wenn ,es weg'en leller 
mit Vorsatz Ibeg,angenen strafbaren Handlung zu 
einer mehr ,als einjähr.igen Fr,eiheitsstrafe oder 
wegen einer mit BereicherungsvOl1Satz hega.n,genen 
strafbaren Handlrungrechtskräftig verurtJeil t 
wunde." 

9. riie Abs. 1 bis 3 des§ 60 haben zu lauten: 

,,(1) Im Patentamt bestehen 
a) Technische Abteilungen und mindestens 

eine Rechtsabteilung, 
b) mindestens eine Beschwerdeabteilung, 
c) mindestens eine Nichtigkeitsabteilung, 
d) mindestens eine Präsidialabteilung, 

(2) Die Zahl der im Abs. 1 angeführten Ab
teilungen ist vom Präsidenten nach den jeweiligen 
Erfordernissen festzusetzen. 

(3) Unbeschadet der ,in anderen Rechtsvorschrif
ten diesen AbteilUillgen übertragenen Aufgaben 
sind zuständig: 

a)die Technische Abteilung für das Verfahren 
zur Erteilung von Patenten und für die 
Durchführung von Recherchen, die Rechts
abteilung für das Verfahren in Angelegen
heiten, . die sich auf die übertragung des 
Rechtes aus der Anmeldung, auf andere 
rechtliche Verfügungen über ein solches 
Recht, auf erteilte Patente oder auf Anträge 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beziehen, soweit nicht die Beschwerde- oder 
dieNichtigkeitsabteilung zuständig ist; 

b) die Beschwerdeabteilung für das Beschwer
deverfahren (§§ 70, 108); 

c) die Nichtigkeitsabteilung für· das Verfahren 
über Anträge auf Rücknahme, Nichtig
erklärung, Aberkennung, Abhängigerklä
rung (§ 50) von Patenten, auf Nennung 
als Erfinder nach § 20 Abs. 5, auf An
erkennung des Vorbenützerrechtes (§ 23), 
über Feststellungsanträge und über die An
träge auf Erteilung von Zwangslizenzen; 

cl) die Präsidialabteilung für die Bearbeitung 
der dem Präsidenten vorbehaltenen Ange
legenhei ten." 

10. Die Abs. 4 und 5 des § 61 haben zu lauten: 

,,(4) Der Präsident hat aus den Mitgliedern 
jeder Technischen Abteilung, Rechllsabtcilung 
und Präsidialabteilung zur Leitung und zur 
überwachung des Geschäftsganges einen Vor
stand und aus den ständigen Mitgliedern der B'e
s<hwende- und der Nichtigkdts,abteilung ,die er-

forderliche Anzahl zu Vorsitzenden zu bestim
men sowie Verfügungen für deren Stellvertretung 
zu treffen. Der Präsident und seine Stellvertreter 
gehören der Beschwerdeabteilung und, soweit sie 
rechtskundig sind, auch der Nichtigkeitsabteilung 
als Vorsitzende an. 

(5) Jeder Technischen Abteilung ist zur Mit
wirkung an ihren Kollegialbeschlüssen oder zur 
Erstattung von Außerungen (§ 62 Abs. 4) ein 
rechtskundiges Mitglied zuzuweisen. Dasselbe 
rechtskundige Mitglied kann auch mehreren 
Technischen Abteilungen zugewiesen werden." 

11: Im Abs. 4 des § 62 hat ,die lit. e zuent
fallen; die bisherigen lit. fund g haben die Be
zeichnungen lit. e und f zu erhalten. 

12. Der Abs. 1 des § 71 hat zu lauten: 

,,(1) Die Beschwerde hat einen Beschwerde
antrag zu enthalten; sie ist binnen zwei Monaten 
nach der Zustellung des Beschlusses beim Patent
amt einzubringen und spätestens innerhalb eines 
Monates nach Ablauf dieser Frist zu begründen." . 

13. Der Abs. 1 des § 73 hat zu lauten: 

,,(1) Der Vorsitzende kann über die Beschwerde 
eine mündliche Verhandlung anberaumen. Auf 
Antrag des Beschwerdeführers oder der allen
fans am Verfahren beteiligten Gegenpartei ist 
eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Die 
Verhandlung ist öffentlich. § 119 Abs. 2 ist an
zuwenden." 

14. Der Abs. 7 des § 74 hat zu lauten: 

,P) Das Amt erlischt mit dem 31. Dezember 
des Jahres, in dem das Mitglied das 70. Lebens
jahr vollendet hat. Das Amt erLischt ferner, 
wenn das Mitglied die österreichische Staatsbürger
schaft verliert, wenn seine Handlrungsfähigkeit 
beschränkt wird oder wenn es wegen einer mit 
Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 
wegen einer mit Bereichemngsvorsatz begangenen 
strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt 
wir.d." 

15. Die überschrift des § 80 sowie dessen 
Abs. 1 haben zu lauten: 

"Paten.tregister, Patentschriften 
§ 80. (1) Beim Patentamt ist ein Patentregister 

zu führen; es hat die Nummer, den Titel, den 
Anmeldetag und gegebenenfalls die Priorität der 
erteilten Patente sowie den Namen und den 
Wohnort der Patentinhaber und ihrer Vertreter 
zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, die 
Rücknahme, die Nichtigerklärung, die Aberken
nung und die Enteignung des Patentes, die Nen
nung als Erfinder, die Selbstandigerklärung eines 
Zusatzpatentes, Abhängigerklärungen und~ über
tragungen des Patentes, Lizenzeinräumungen, 
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563 der Beilagen 5 

Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am 
Patent, das Benützungstecht des Dienstgebers ge
mäß § 7 Abs. 2, Vorbenützertechte (§ 23), 
Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand (§ 133), 
Feststellungsentscheidungen (§ 163), Streitanmer
kungen und Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 sind 
ebenfalls im Register einzutragen." 

16. Die überschrift des § 81 sowie dieser haben 
zu lauten: 

"Akteneinsicht 

§ 81. (1) Die an einem Verfahren Beteiligten 
sind zur Einsicht in die das Verfahren betreffen
den Akten berechtigt. 

(2) In Akten, die bekanntgemachte Patent
anmeldungen (§ 101) und darauf erteilte Patente 
betreffen, darf jedermann Einsicht nehmen. 

(3) Dritten ist in Akten,· die nicht bekannt
gemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit 
Zustimmung des Anmelders,in Akten, die Pa
tente gemäß § 110 betreffen, nur mit Zustim
mung des Patentlinhabers und in Akten, die Gut
achten (§ 57Abs~ 2) betreffen, nur mit Zu
stimmung des Antragstellers Einsicht zu gewäh-
ren. 

(4) Das Recht auf Akteneinsichtuinfaßt auch 
das Recht, Kopien anzufertigen. Diese sind auf 
Antrag vüm Patentamt zu beglaubigen. . 

(5) Auskiinfte und amtliche' Bestätigungen 
darüber, wann, unter welchem Titel, vün wem 
und gegebenenfalls durch welchen Vertreter eine 
Anmeldung eingereicht wurde, welches Akten
zeichen sie trägt, welcher Patentklasse sie ange
hört, welche Priürität beansprucht wird, welches 
Aktenzeichen die priüritätsbegründende' Anmel
dung trägt, üb ein selbständiges Patent üder ein 
Zusatzpatent erwirkt werden Süll, gegebenenfalls 
wera.1s Erfinder genannt ist, ob die AnmeldUJ11g 
noch in Behandlung steht sowie üb und an wen 
das Recht aus ihr' übertragen wurde, sind jeder
mann zu erteilen. 

(6) Von der Einsichtnahme sind Beratungs
prütük~lle und, nur den inneren Geschäftsgang 
betreffende Aktenteile ausgenümmen." 

17. Der Abs. 2 des § 87 hat zu lauten: 

,,(2) Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des 
Einlangens der Anmeldung beim Patentamt." 

17 a. Die überschriEnen der §§ 89lund 90 sowie 
diese haiben zu huten: 

"T eile der Anmeldung 

. § 89. Die Anmeldung muß enthalten 
1. den Vor- und den Zunamen Ulnd den Wohn

ort des AnmeIders und, wenn die Anrrie1dung 
durm,einen Vertreter überreicht, w1rd, seines ,in
lät1dismen Vertreters; 

2. den Antt:a:g auf Ertcilung Ides Patentles; 
3. ,eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu 

patentllerenden Erfindung (Titel); 
4. die den VOl1Schriftlen ,dieses Gesetzes gemäß 

(§ 91) ,abgefaßte BeschI1eibun,g der angemeldeten 
Erfin,dung in zwei AUlsflerti,gungen, von welchen 
eine zu unte1'1fertigen ist. 

Beilage zur Anmeldung 

§ 90. Falls ,der AnmeIder seine Anmeldung' 
durch einen Vertreter überreicht, muß 'dessen 
Vol1macht beigeschlossen ,sein." 

18. Der Abs. 3 des § 91 hat zu lauten: . 

,,(3) Soweit die Abänderungen das Wesen der 
Erfindung berühren, sind sie aus der Anmeldung 
auszuscheiden und, süfern der Anmelder den 
Schutz auch für sie erwirken will, gesondert an
zume1den. Für die .gesünderte Anmeldung ~st eine 
Frist zu bestimmen. Wird die Anmeldung inner
halb der Frist überreicht, so. hat sie die Priürität 
des Tages, an dem die Abänderung dem Patent
amt im Verfahren über die frühere Anmeldung 
bekanntgegeben würden ist." 

18 a. Die übe1'1schr1fit 'des § 92 :süwie ,dieser 
haben zu lauten: 

"Fürmalerfordern'isse der Anmeldung 

§ 92. Durch Vierür.dnung sind die ,fürmalen 
Erfordernwsse der Anmeldung näher zu regeLn. 
Bei der Erlas!>ung dieser Verordnung ,ist auf mög
lichste Zweckmäßügkeit un,d Einfachhcit sowie iauf 
die Erfordernisse ,der Drucklegung und der Ver
öffentlichJum,g der P,atentbeschreiibung Bedacht zu 
nehmen." 

19. § 93 hat zu lauten: 

,,§ 93. (1) Mit dem Tag der ürdnungsgemäßen 
Anmeldung eines Patentes (§§ 87 bis 92) erlangt 
der Anmelder das Recht der Priorität für seine' 
Erfindung. 

(2) Ab diesem Tag hat er gegenüber jeder 
später angemeldeten gleichen Erfindung den Vür
rang. 

(3) Weist die Anmeldung Mängel auf, so. wirkt 
deren rechtzeitige Behebung (§ 99) auf den Tag 
der ersten überreichung zurück, sofern die Be
hebung der Mängel das Wesen der Erfindung 
nicht berührt hat. H~t die rechtzeitige Behebung 
d'er Mängel eine' nachträgliche Knderung des 
Wesens der Erfindung zur Folge, soisf § 91 
Abs.3 sInngemäß anzuwenden." 

20. § 94 hat zu lauten: 

,,§ 94. (1) Gesünderte. Priüritäten für· einzelne 
Teile des Anmeldungsge'genstandes (Teilprioritä
ten) können nur auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen oder auf Grund der Bestimmun
gen überdenPriüritätsschutz ~on Erfindungen 
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auf Ausstellungen beansprucht werden. Solche 
Teilprioritäten sind auch dann zulässig, wenn für 
die Priorität eines Teiles des Anmeldungsgegen
standes der Tag des Einlangens der Anmeldung 
beim Patentamt maßgebend bleibt. Die den ver
schiedenen Prioritäten entspliecheiliden Teile des 
Anmeldungsgegenstandes sind in gesonderte 
Patentansprüche aufzunehmen. 

(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl 
aller Prioritäten der Anmeldung entsprechenden 
Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. Unter
bleibt die volle Einzahlung, so bestimmt sich 
die Priorität der Anmeldung nach dem Tag ihres 
Einlangens beim Patentamt (§ 93). Der einge
zahlte Teilbetrag ist, soweit er das einfache Aus
maß der Anmeldegebühr übersteigt, zurück
zuersta tten." 

21. Die Abs. 1, 3 und 4 des § 95 haben zu 
lauten: . 

,,(1) Die durch Artikel 4 der Pariser Verbands
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973 in der jeweils 
geLtenden Fassung, eingeräumten Prnor.itätsrechte 
sind aUJSIdrücklich in Anspruch zu nehmen. Dabei 
sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität 
in Anspruch genommen wird, und das Larud, in 
dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, anzu
geben (Prioritätserklärung). Ferner ist das Akten
zeichen dieser Anmeldung anzuführen." 

,,(3) Hängt die Erlangung oder Aufrecht
erhaLtUl1Jg des Schutzrechtes !davonab, ob die 
Priorität zu Recht beansprucht wUl1de, so ist 
das Prioritätsrecht nachzuweisen und bei Teil
prioritäten die. Prioritäts auf teilung bekanntzu
geben. Mit Verordnung ist zu bestimmen, welche 
Belege für diesen Nachweis (Prioritätsbelege) er~ 
forderlich und wann sie vorzulegen sind. 

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht recht
zeitig abgegeb~n, werden die Prioritätsbelege 
nicht rechtzeitig vorgelegt oder wird das Akten
zeichen der Anmeldung, deren Priorität in An
spruch genommen wird, oder die Prioritätsauf
teilung (Abs. 3) auf amtliche Aufforderung nicht 
fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich die 
Priorität nach dem Tag der Anmeldung im In
land." 

22. Der Abs. 3 des § 97 hat zu lauten: 

,,(3) Dem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die 
Zuerkennung des Schutzes auf Grund zwischen
staatlicher Verpflichtungen geboten oder im Hin
blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Aus~ 
stellung gerechtfertigt ist." 

23. Die Abs. 1, 2 und 6 des § 98 haben zu 
lauten: 

,,(1) Der Schutz hat die Wirkung, daß die 
Erfindung vom Tag der Einbringung des Gegen-

standes in den Ausstellungsraum an ein Priori
tätsrecht (Abs. 2) genießt, wenn. die Erfindung 
vor Ablauf von drei Monaten nach dem Tag 
der Schließung der AussteLLung z.um Patent an
gemeldet wird. 

(2) Tatsachen, die vom Tag der Einbringung 
des Gegenstandes inden Ausstellungsrauman 
eintreten, stehen der Erlangung des Patentes 
nicht ent-gegen und die Anmeldung geht anderen 
Anmeldungen vor, deren Priorität nach diesem 
Tag liegt. Handlungen, die nach diesem Tag vor~ 
genommen worden sind, ·begründen kein Recht
auf Fortbenützung des Gegenstandes." 

,,(6) Wird die Prioritätserklärung nicht recht
zeitig abgegeben oder werden diePrioritätsbelege 
auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht vor
gelegt, so bestimmt sich die Priorität nachdem 
Tag der Anmeldung." 

24. Die Abs. 3 und 4 .des § 99 haben zu lauten; 

,,(3) Ergibt die Vorprüfung, erforderlichenfalls 
nach der Vernehmung von Sachverständigen, daß 
eine nach den §§ 1 bis 3 patentierbare Erfindung 
offenbar nicht vorliegt, so ist hievon. der An
melder nach allfälliger Vernehmung durch den 
Prüfer unter Angabe der Gründe mit der Auf
forderung zu benachrichtigen, sich binnen einer 
bestimmten Frist zu äußern. 

(4) Die Frist (Abs. 2 und 3) kann auf Antrag 
vel1längert werden.. Gegen ldie Abwel'Sung eines 
Antrages auf Fristverlängerung ist kein Rechts~ 
mittel zulässig, doch kann die Äußerung auf den 
Vorbescheid noch innerhalb von zwei Wochen 
nach der Zustellung des abweisenden Beschlusses 
nachgeholt werden." 

25. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 99 haben 
die Bezeichnungen Abs. 5 und 6 zu erhalten. 

26. Der bisherige § 103 hat die Bezeichnung 
§ 103 Abs. 1 zu erhalten; diesem ist als Abs. 2 
anzufügen: 

,,(2) Auf die Zeugen-· und Sachverständigen
gebühren rist ,das Gebührenanspruchsgesetz 1975, 
BGBl. Nr. 136 inder jeweils g.eltend:en FaS'Sung, 
anzuwenden. " 

27. § 105 hat zu lauten: 

,,§ 105. Ober Iden Ersatz der Verfahrens- und 
Vertretungskosten ist in sinngemäßer Anwen
dung des § 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie 
der §§ 42 bis 55 ZPO zu entscheiden." 

28. Der Abs. 2 ·des § 108 hat zu lauten: 

,,(2) Im übrigen gelten § 103 Abs. 2 und die 
§§ 104 bis 106 sinngemäß." 

29. § 111a hat Zu buten: 

,,§ 111 a. (1) Ein Antrag !:ruf Durchfühliung 
einer Recherche gemäß § 57 Ab:s. 2 lit. -'a darr.f 
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nur ein ,cinziges loonk~etIes ,technisches Pl101hlem (2) Im übrigen gelten die §§ 18 bis 20 ZPO 
zum Gegenstanld haben. 1m Antr,ag kann auch sinngemäß." 
begehrt w,el1den, daß die Recherche ,auf ,einen 
zurückliegenden Zeitpunk.t albges,t;ellt wird. Dem 32. § 117 hat zu 131uten: 
Antr.ag sind eine gen3lue rund deutLiche Beschr.ei- ,,§ 117. Erlischt das Patent während des Ver-
bung UiIld eclo~dedichenf,alts cin,e gedrängte Zu- fahrens vor der Nichtigkeitsabteilung, so ist das 
sammenfiassung des konkr,eten technischen Pro- Verfahren mit Besmluß einzustellen, sofern der 
blems und Zeichnungen anzuschI~eßen. Antragsteller nicht unter Glaubhaftmachung 

(2) Dem Antrag auf Erstatltung eines Gut- eines rechtlichen Interesses auf der Durmfüh
achtens ,gemäß § 57 Abs. 2 Ht. bist eine Beschrei- rung beharrt. In den Fällen des § 46 Abs. 1 Z. 2 
bung der ,Brfiooung ianzuschLießen. § 91 Abs. 1 und 3 hat grundsätzlich der Antragsteller An-:
ist sinngemäßaIlZlUwenden. Gibt ,der Antra.gstel- spruch auf Kostenersatz, der Antragsgegner hin
ler nicht an, von wdchem Stand der Technik das gegen nur dann, wenn er durch sein Verhalten 
Gunachten aus.zugehen hat, so .ist ,dem Gutachten zur AntragsteIlungnicht Anlaß gegeben hat und 
der dem Patentamt im Zeitpunkt des Einlangens das Patent während der Frist für die Erstattung 
des Antrages hekannte Stand der Technik 'ZU- ,der Gegenschrift erloschen ist. Im Einstellungs
grunde w1egen. Im Antrag kann auch hegehrt beschluß ist auch über den Kostenersatz zu er
wer,den, daß das Gutachten ,a.uf einen zurück- kennen (§ 122 Abs. 1). Dieser Beschluß ist als 
liegenden Zeitpunkt ,ahgestellt w,il1d. Endentscheidung anzusehen." 

(3) Die Anträge auf Erst:littJungeines Gutam
tens gemäß § 57AJbs. 2,die B,eschre~hung, die 
Zusammenhssung und die Zeichnunglen sind in 
zWleifiacher Ausfer.tigung beim Pa,rentamt smrlilft-
1im einzubmngen. Die Besch,reibung und ,die Zu
sammenfassung können' iauch ,in englischer .oder 
in französ~cher Spracheabgefaßt sein, ,doch ist 
das Patennamt berechtigt, eme deunsme über-
setzung z.u v,erlangen. ' 

(4) Zur Erledigung der Anträge ist das nach 
der GesmäfitsverteiJ1ung zuständige famtemnische 
MitgLied (§ 61) berufen. Ein,e ,A.UIS,fertigungder 
vom Antna.gstelJler beigebrachten Beilagen (Abs. 1 
und 2) .ist ,der Erledigunß anzuheften. 

(5) Ist ;der ,Anllrag, .die Beschrerbung, die Zu
s:limmenfassung oder ,die Zeichnung mange:lha.f,t, 
so 1st derAlntl1a.gs,teller ~ufzUJfo1idern, binnen 
einer hestimmten Frist ,den Mangel zu heheben. 
Wil1d der Mangel ,ruicht behoben, so ist der An
tr,ag mit BeschJuß ,mtrückzuweisen. Ber B,esch'Luß 
kann mit Beschwerde angefomten w,erden. Für 
die Beschwel1de ISiind ,die Be&llimmungen der §§. 70 
bis 73 sinngmäß ~nZlUlWle!l!den." 

30. Der' Ahs. 2, des § 114 hat zu entf.allen. Die 
bisherigen Abs. 3, 4 und 5 haben, die Bezeich
nungen Abs. 2, 3 und 4 zu erhalten. 

31. N am§ 114 is.t § 114 ,a mit folgender über
schrift einzufügen: 

"Nebenintervention 
§ 114 a. (1) Wer ein rechtliches Interesse daran 

hat, daß in einem vor der Nichtigkeitsabteilung 
oder dem Obersten Patent- und Markensenat 
zwischen anderen Pe~onen anhängigen Verfahren 
die eine Person obsiege, kann dieser Partei im 
Verfahren beitreten (Nebenintervention). Der 
Nebenintervenient hat, auch wenn die Voraus
setzungen des § 20 ZPO nimt vorliegen, die 
Stellung eines Streitgenossen (§ 14 ZPO). 

33. Der Albs. 4 dies § 120 hat ZlU kluten: 

,,(4) Auf die Zeugen-und Sachverständigen
gebühren ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, 
BGBL Nr. 136 in ,der jewerIs geltenden Fassung, 
anzuwenden." 

34. § 122 !hat zu launen: 

,,§ 122. (1) über den Ersatz der Verfahrens~ 
und Vertretungskosten ist, vorbehaltlich des 
Abs. 2 und des § 117, in sinnge~äßer Anwendung 
des§ 40, des § 41 Abs. 1 und 3 sowie der §§ 42 
bis 55 ZPO zu entscheiden. 

(2) Wer einen Antrag zurücknimmt, hat dem 
Antragsgegner die Kosten zu ersetzen." 

35. 1m AJbs. 2 des § 129 hat an die StelLe des 
Klammerausdruckes ,,§ 99 Abs; 4" der Klammer
ausdruck ,,§ 99 Abs. 5" zu treten. 

36. iDie lAibs. 2, 4 und 5 des § 139 ha!ben w 
lauten: 

,,(2) Weist ,ei,ne rechtze1t1igÜlherreichte Seru
fung, die einen ibegciinidetenBeruf.ungsantra,g ent
:hält, forma:1e Mä~l auf, 'so ,hat der l'echnsk'lln
,dige Referellit der NichtigkeirsalbtJei,r,ung ,dem Be- i 
rufulllgJSwer.ber ein'e f.rist ~r Vel'besserung zu 
setzen. Werden die. Mängel innerhalhder Frist 
behoben, so ,~illt d,ie Berufung 'ails oronungsgemäß 
eingebr,ach't." 

,,(4) In allen anderen Fällen ,hat der :remts
kundige Refe~enteine Ausfertigung der Beru
fungssmrifit Idem Bel1Ulf.ungsgegner mit der Mi.t
teilung zuzusJtelLen, ,daß es Ilhm .freisteht, inner
halb 'Vonzwci Monaten die Beruf.uIl@Sheanvwor
,tung zu. über,reichen. 

(5) Nam 'remt'reitigem Eini1angen ,der Seru
fungsbeailltlWornung oder naCh fJ.1uchclosem Ablauf 
der zweimcmatigen FM sind ,die Akten vom 
.J.1echnskundi,gen ~eferenten ,deni Obersten ',:patJent
<und Markensenat vorzulegen." 
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37. Tm Abs. 1 des § 142 hat die Z. 6 zu ent
fallen. Die bisherigen Z. 7 und 8 erhalten die Be
zeichnungen Z. 6 und 7. 

38. Die überschrift des § 146 sowie dieser 
haben zu entfallen., 

39~ Die überschrift des IV. Abschnittes sowie 
die §§147 bis 164 haben zu lauten: 

"IV, PATENTVERLETZUNGEN UND AUS
KUNFTSPFLICHT 

Y nterlassungsanspruch 

§ 147.(1) Wer in einer der ihm aus einem 
Patent zustehenden Befugnisse verletzt worden 
ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, 
kann auf Unterlassung klagen. 

(2) Binstweilige Verfügungen können erlassen 
werden, auch wenn die im § 381 EO bezeich
neten Vora:ussetzungen nicht zutreffen. Das Ge
richt hat eine von ihm erlassene einstweilige Ver
fügung aufzuheben, wenn der Gegner angern es
seneSicherheit leistet. 

Beseitigungsanspruch 

§ 148. (1) Der Patentverletzer ist zur Beseiti
gung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes 
verpflichtet. Der Verletzte kann insbesondere 
verlangen, daß auf Kosten des Verletzers die 
patentverletzenden . Gegenstände vernichtet und 
die ausschließlich oder vorzugsweise zur Her
stellung. patentverletzender Gegenstände dien
lichen Werkzeuge,' Vorrichtungen und anderen 
Hilfsmittel für diesen Zweck unbrauchbar ge
macht werden, soweit dadurch nicht in dingliche 
Rechte Dritter eingegriffen wird. 

(2) Enthalten die im Abs. 1 bezeichneten Ein
griffsgegenstände oder Eingriffsmittel Teile, deren 
unveränderter Bestand und deren Gebrauch durch 
den Beklagten da~ Ausschließungsrecht des Klägers 
nicht verletzen, so hat das Gericht diese Teile in 
dem die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung 
aussprechenden Urteil zu bezeichnen. Bei der 
Vollstreckung sind diese Teile, soweit möglich, 
von der 'Vernichtung oder Unbrauchbarmachung 
<luszunehmen; Wenn der Verpflichtete die damit 
verbundenen Kosten im voraus zahlt; Zeigt sich 
im Exekutionsverfahren, daß die Unbrauchbar
machung von Eingriffsmitteln größere Kosten als 
ihre VerniChtung' ~rfol1dern würde, und werden 
diese vom Verpflichteten nicht im voraus ge
zahlt, sohat das Exekutionsgericht nach Verneh~ 
mung der Parteien die Vernichtung jener Ein
griffsmittelanzuordnen. Kann. der patentverlet7 
zende Zustand auf eine andere Art beseitigt 
werden, 'die mit keiner oder einer geringeren 
Wedvernichtung verbunden ist, so kann der Ver
letzte nur Maßnahmen' dieser Art begehren. Der 
Verletzte. kann statt der Vernichtung vonEin~ 
griffsgegenständenoder .der Unbrauchbarma-

chung von Eingriffsmitteln verlangen, daß ihm 
die Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel von 
ihrem Eigentümer gegen eine angemessene, die 
Herstellungskosten nicht übersteigende Entschä
digung überlassen werden. 

(3) Der Exekution auf Beseitigung ist erfor
derlichenfalls ein Sachverständiger zur Bezeich
nung Ider ,der Exekution zu unte~iehenden Ge
genstände beizuziehen. 

Urteilsveröffentlichung 

§ 149. (1) Wirda:wf Untel1lassun~ oder Beseiti
gung geklagt, so hat das Gericht der obsiegenden 
Partei, wenn diese daran ein berechtigtes Interes
se hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, das 
Urteil in einer nach § 409 Abs. 2 ZPO zu bestim
menden F,rist auf Kosten des Gegners zu ver
öffentlichen. Umfang und Art der Veröffent
lichung sind im Urteil zu bestimmen. 

(2) Das Prozeßgericht erster Instanz hat auf' 
Antrag Ider obsieg,enden Partei mit Beschluß die 
Kosten der Urteilsveröffentlichung festzusetzen 
und deren Ersatz dem Gegner aufzutragen. 

Ansprüche in Geld 

§ 150. (1) Der durch unbefugte Verwendung 
eines Patentes VeIiletz,te hat g~en den Verletz er 
Anspruch auf ein angemessenes Entgelt. 

(2) Bei ·schuldhafter Patentverletzung kann der 
Verletzte an Stelle des angemessenen Entgeltes 
(Abs. 1) 

a) Schadenersatz einschließlich des. ihm ent
gangenen Gewinnes oder 

b) die Herausgabe des Gewinnes, den der Ver
letzer durch die Patentverletzung erzielt 
hat, 

verlangen. 

(3) Der Verletzte hat auch Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung für die in keinem 
Vermögensschaden (Abs. 2) bestehenden Nach':' 
teile, die er durch die schuldhafte Patentverlet
zung erlitten hat, soweit dies in den besonderen 
Umständen des Falles begründet ist. 

Rechnungslegung 

§ 151. Der Verletz er ist dem Verletzten zur 
Rechnungslegung und dazu verpflichtet, deren 
Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen 
zu lassen. Wenn sich dabei ein höherer Betrag 
als aus der Redmungslegung ergibt, sind die 
Kostender Prüfung vom Verletz er zu tragen. 

U nt:ernehmerh.aftung 

§ 152. (1) Der Inhaber eines Unternehmens 
kann auf Unterlassung (§ 147) geklagt werden, 
wenn eine Patentverletzung im Betrieb seines 
Unternehmens von einem Bediensteten oder Be-
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auftragten begangen worden ist oder droht. Er 
ist zur Besdcigung (§ 148) verpflichtet, wenn er 
Eigentümer der Eing1"iffsgegenstände oder Ein
griffsmittel ist. 

(2) Wird die einen Anspruch auf angemessenes 
Entgelt begründende Patentverletzung im Betrieb 
eines Unternehmens von einem Bediensteten 
oder Beauftragten begangen, so trifft die Pfl,icht 
zur Zahlung des Entgeltes (§ 150 Abs. 1) und 
zur Rechnungslegung (§ 151) nur den Inhaber 

hat, daß ein NichnigerklärUngsverfahren zwischen 
den Streitteilen bereits anhängig. ist oder daß .. er 
sich einem solchen Verfahren als Nebcninter
venient angeschlossen hat, hat das Gericht ,das 
Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen. 
In diesem Fall hat das Gericht ohne Rücksicht 
auf den Einwand der Nichtigkeit zu entscheiden. 
Eine hierüber vor dem Schluß der mündlichen 
Verhandlung ergehende Entscheidung der Nich
tigkeitsabteilung ist jedoch ,zu berücksichtigen. 

des Unternehmens, es sei denn, daß dieser von (4) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beirrt 
der Patentverletzung weder wußte noch daraus I Patentamt ;anhängigen Verfahrens unterbrochen 
einen Vorteil erlangt hat. I worden, so hat das Gericht nach Rechtskraft der 

(3) H . B d' d B f " " I Entscheidung über, die Vorfrage das Verfahren 
at em elensteter 0 er eau tragter Im f A" '. . f 'd 'h 

B .' b' U eh ." P , 1 au nt rag emer Partelortzusetzen un , ~ m 
·etJ:lleemes ntern mens em atent ver etzt, d' rf ch' "d d I 

h f b ch d . Ilf"ll' Sch d le Vo ragenents el ung zugrun e zu egen. so a tet, un es a et emer aalgen a en- " " , 
ersatzpflicht dieser Personen, der Inhaber des 
Unternehmens nach § 150 Abs. 2 und 3, wenn 
ihrrt die Patentverletzung bekannt war oder be
kannt sein mußte. 

Haftung mehrerer Verpflidtteter 

§ 153. Soweit derselbe Anspruch auf angemes
senes Entgelt oder auf Schadenersatz gegen meh
rere Personen besteht, haften sie zur ungeteilten 
Hand. 

Verjährung 

Behandlung präjudizieller Verfahren durdtdie 
Nichtigkeitsabteilung und den '. Obersten Patent

und Markensenat 

§ 157. Wird der Nichtigkeitsabteilung ein 
Unterbrechungsbeschluß (§ 156) vorgelegt, so 
gelten für das Verfahren ab der Vorlage folgende 
Besonderheiten: 

1. Das Verfahren ist beschleunigt zu behandeln. 

2. Demjenigen, der den Unterbrechungsbe
schluß vorlegt, ist von der Einlaufstelle sofort 
auf einer Halbschrift zil bestätigen, uaß er ein 

§ 154. Für die Verjährung der Ansprüche auf I Verfahren vor der Nichtigkeitsahteihing anhän
angemessenes Entgelt (§ 150 Abs. 1), Herausgabe gig gemacht, sich einem, anhängigen Verfahren 
des Gewinnes (§ 150 Abs. 2 lit. b) IUnd Rech- als Nebenintervenientangeschlossen Oder zu 
D'llngslegung (§ 151) gilt § 1489 ABGB 5inn- einem anhängigen Verfahren einen Unterbre-
gemäß. chungsbeschluß vorgelegt hat. 

Verfahrenspatente 3. Die Gegenschrift (§ 115 Abs. 2) ist inner-

§ 155. Bei einem Patent für ein Verfahren zur 
HerstelLung eines ,neuen Stoffes ,gilt bi5 z,um 
Beweis des Gegenteiles jeder Stoff von gleicher 
Beschaffenheit als nach dem patentierten Ver
fahren, hergestellt. 

Vorfragen 

§ 156. (1) Die Gültigkeit oder Wirksamkeit 
eines Patentes, auf das die Verletzungsklage ge
stütZt wird,/kann vorbehaltlich des Abs. 3 vom 
Gericht als Vorfrage selbständig beurteilt werden. 

(2) Das Gericht erster Instanz hat dem Patent
amt von jedem Urteil, in dem die Gültigkeit 
oder Wirksamkeit eines Patentes beurteilt wor
den ,ist, eine mit der Bestätigung der Rechts
kraft versehene Ausfertigung zum Anschluß an 
die Erteilungsakten zu übermitteln. Auf ein 
solches Urteil ist im Patentregister hinzuweisen. 

" (3) Hängt ein Urteil davon ab, ob das Patent 
nid1tig (§ 48)' ,ist, so hat das Gericht das Ver
fahren zu unterbrechen. Wenn der Beklagte nicht 
binnen einem Monat ab Zustellung des Unter
brechungsbeschlusses nachweist, daß er beirrt Pa
nenllamt einen Nichtigkei~antrag eingebracht 

halb der unerstreckbarenFrist von einem Monat 
einzubringen. 

4. Beweise über Behauptungen, die nicht inner
halb von zwei Wochen vorider mündlichen 
Verhandlung dem Patentamt vorgebracht und 
dem Gegner mitgeteilt woiiden sind, dürfen nur 
aufgenommen werden, wenn der Gegner nicht 
widerspricht. . . 

5. Die Fristen für die Berufung (§ D8)unq 
die Berufungsbeantwortung betragen einen Mo
nat und sind unerstreckbax:. 

Einstweiliger Patentschutz 

§ 158. (1) Die Einleitung eines Verletzungs~ 
verfahrens ist auch zulässig, wenn für die unbe~ 
fugt benützte Erfindung zwar ein Patent noch 
nicht erteilt worden ist, aber nach § 101 die Wir
kungen eines erteilten Patentes einstweilen ein
getreten sind. In diesem Fall beginnt der Lauf 
der im § 156 Abs. 3 erwähnten Frist nicht vor 
dem Tag; an dem der Beklagte vom Kläger eine 
Abschrift des Beschlusses erhalten hat, mit dem 
'das Patent rechtskräftig erteilt worden ist. Iril 
Fall der Patenterteilung nach § 107 iststa,tt 
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dessen eine Gleichschrift der ausgelegten Anmel,. 
dungsunterlagen (§ 101 Abs. 3) zu übersendeIL 

(2) Einstweilige' Verfügungen (§ 147 Abs. 2) 
können nicht vor dem Eintritt der Rechtskraft 
der Patenterteilung erlassen werden. 

Strafbare Patentverletzung 

§ 159. (1) Wer ein Patent verletzt, ist vom Ge
richt mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(2) Ebenso ist der Inhaber oder Leiter eines 
Unternehmens zu bestrafen, der eine im Betrieb 
des Unternehmens von einem Bediensteten oder 
Beauftragten begangene Patentverletzung nicht 
verhindert . .Ist der Inhaber des Unternehmens 
eine juristische Person, so ist die Sestimmung 
auf die Organe des Unternehmens anzuwenden, 
die sich einer solchen Unterlassung schuldig 
gemacht haben. Für die über die Organe ver
hängten Geldstrafen haftet das Unternehmen zur 
ungeteilten Hand mit dem Verurteilten. 

(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen 
des Verletzten statt. 

Privatrechtliche Ansprüche 

§ 160. Für die Geltendmachung der Ansprüche 
nach § 150 gelten die Bestimmungen des 
XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, 
BGBL Nr. 631 in ,der jeweils geltenden Fassung. 
Gegenden Ausspruch über den Entschädigungs
anspruch steht heiden Teilen ,die Berufung zu. 

Besonderheiten der Strafverfolgung 

§ 161. Für das Strafverfahren gelten die 
§§148, 149, 157 und 158 sinngemäß, ebenso der 
§ 156 mit folgenden AbweiChungen: Der Lauf 
der Monatsfrist des§ 156 Aibs. 3 beginnt mit der 
Zustellung einer Aufforderung des Strafgerichtes 
an den Beschuldigten, zu bescheinigen, daß er 
beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag einge
bracht hat, daß ein Nichtigerklärungsverfahren 
zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist 
oder daß er sich einem solchen Verfahren als 
Nebenintervenient angeschlossen hat. Bringt der 
Beschuldigte den Nichtigkeitsantrag nicht recht
zeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtig
keit des Patentes für möglich hält, den Nichtig
keitsantrag von Amts wegen zu stellen. Parteien 
in diesem Verfahren sind das antragstellende 
Gericht, der Privatankläger und der Beschuldigte; 
,die in' diesem Verfahren erwachsenden Kosten 
sind Kosten des Strafverfahrens. 

(2) . Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach 
diesem Bundesgesetz steht dem Landesgericht für 
Strafsachen Wien zu. 

Feststellungsanträge 

§ 163. (1) Wer einen Gegenstand betriebsmäßig 
herstellt, . in Verkehr bringt, feilhält oder ge
braucht,ein Verfahren betriebsmäßig anwendet 
oder solche Maßnahmen beabsichtigt, kann gegen 
den Inhaber eines Patentes oder den ausschließ
lichen Lizenznehmer beim Patentamt die Fest
stellung beantragen, daß der Gegenstand' oder 
das Verfahren weder ganz noch teilweise. unter 
das Patent fällt. 

(2) Der Inhaber eines Patentes oder der aus
schließliche Lizenznehmer kann gegen jemanden, 
der einen Gegenstand betriebsmäßig herstellt, in 
Verkehr. bringt, feilhält oder gebraucht, ein Ver
fahren betriebsmäßig anwendet oder solche Maß
nahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Fest
stellung beantragen, daß der Gegenstand oder 
,das Verfahren ganz oder teilweise unter das 
Patent fällt. 

(3) Anträge gemäß Abs. 1 und 2 sind zurück
zuweisen, wenn der Antragsgegner nachweist, daß 
bei Gericht zwischen denselben Parteien eine vor 
überreichung des Feststellungsantrages einge
brachte Verletzungsklage, die denselben Gegen
stand oder dasselbe Verfahren betrifft, anhängig 
ist. 

(4) Der Feststellungsantrag kann sich nur auf 
ein Patent samt ,dessen Zusatzpatenten beziehen. 
Dem Antrag sind dne genaue und ,deutliche Be
schreibung des Gegenstandes oder Verfahrens und 
erforderlichenfalls Zeichnungen in vier Ausferti
gungen anzuschließen. Eine Ausfertigung dieser 
Beschreibung, gegebenenfalls samt Zeichnungen, 
ist der Endentscheidung anzuheften. 

(5) Die Verfahrenskosteri sind vom Antrag
steller zu tragen, wenn der Antragsgegner durch 
sein Verhalten ZlUr AntragsteIlung nicht Anlaß 
gegeben und den Anspruch innerhalb der ihm 
für die Gegenschrift gesetzten Frist anerkannt 
hat. 

(6) Im übrigen gelten für das Feststellungs
verfahren die Bestimmungen des Anfechtungs
verfahrens. 

Von der Beseitigung und der Einziehung ausge
nommene Eingriffsgegenstände ' 

§ 164. (1) Die zur Erfüllung eines Vertrages 
mit der Heeresverwaltung erzeugten Eingriffs
gegenstände (§ 148 Abs. 1) und vorbereiteten, 
Herstellungsmittel dürfen, sofern die Heeresver-

Zuständigkeit waltung innerhalb einer vom Gericht zu bestim-
§ 162. (1) Für Klagen und einstweilige Ver- menden Frist die Einbringung eines Enteignungs

fügungen nach diesem Bundesgesetz ist aussmließ- gesuches nachweist (§ 29), weder' gemäß § 148 
lieh ,das Handelsgericht Wien rz.,uständig. § 50 EO beseitigt noch gemäß § 26 StGB eingezogen 
ist nicht anzuwenden. werden. 
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(2) Der oorch solche EingnifFsgegenstände ,dem 
Enteigneten zugefügte SChaden ist bei der, Ge
samtentschädigung mitzuberücksichtigen." 

40. Die Abs. 1, 3 und 4 des § 166 haben zu 
lauten: 

,,(1) Für jedes Patent sowie für jedes Zusatz
patent ist gleichzeitig mit der Anmeldung eme 
Anmeldegebühr von 500 S zu zahlen." 

,,(3) Die Jahresgebührbeträgt 

für das erste Jahr .................. 640 S 
zuzüglich 300 S für die sechste und 
für jede folgende Seite der zur Aus-
legung gelangenden Beschr~ibung so-
wie 300 S für das dritte und für 
jedes folgende Blatt der angeschlos-
senen Zeichnungen, 

für das zweite Jahr ................ 640 S, 
für das dritte Jahr •................ 700 S, 
für das vierte Jahr ................ 780 S, 
für das fünfte Jahr ................ 900 S, 
für das sechste Jahr ................ 1 100 S, 
für das siebente Jahr .............. 1400 S, 
für das achte Jahr ................. 1 800 S, 
für das neunte Jahr ................ 2 200 S, 
für das zehnte Jahr ................ 2800 S, 
für .das elfte Jahr .................. 3 600 S, 
für das zwölfte Jahr ............... 4 600 S, 
für das dreizehnte Jahr............. 5600 S, 
für das vierzehnte Jahr ............ 7600 S, 
für das fünfzehnte Jahr ............ 9800 S, 
für das sechzehnte Jahr ............ 12 000 S, 
für das siebzehnte Jahr' ............ 16000 S, 
für das, achtzehnte Jahr .. , ......... 20 000 S. 

(4) Für Zusatzpatente, die nicht 'zu selbstän
digen Patenten erklärt werden (§ 28), ist die 
Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer nur 
einmal zu, entrichten; sie beträgt 1 600 S zuzüg
lich 300 S für die sechste uI).d für jede folgende 
Seite der zur Auslegung gelangenden Beschrei
bung sowie 300 S für das dritte und für jedes 
folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen." 

41. § 167 hat 7JU ta.uten: 

3. jeden vor der Nichtigkeitsabtei
lung 
zu verhandelnden Antrag. . . . .. 2000 S;, 

4. die Berufung (§ 138) ......... , 3 000 S; 

5. a) den Antrag auf Eintragung des' 
Vorbenützerrechtes (§ 23 
Abs. 4),auf übenrag~g unter 
Lebenden (§ 33 Abs. 2 und 3), 

'auf Eintragung einer Lizenz. 
oder einer Lizenzübenragung 
(§§ 35 bis 37) oder 'auf eine 
der sonst im § 43 vorgesehe
nen Eintragungen in, das Pa-
tentregister ......... > ..... . 

b) den Antrag . auf Eintragung 
einer Streitanmerkung (§ 45) 

c) den Antrag auf Verlängerung 
der Frist für die Kußerung 
auf den Vorbescheid (§ 99 
Abs. 4) ........ : ....... .. 

d) den Antrag, die Bekannt- " 
machung einer Patentanmel-
dung (§ 101 Abs. 4) mehr als 
drei 'Monate auszusetzen, für 
je an gefangene drei Monate des 
die ersten drei Mona'te über-, 
steigenden Zeitraumes ..... . 

6. a) den Antr:a,g ,auf Durchfühl'\ung 
, lein er Recherche ~ein~ß § 57 

Albs. 2 lit.a ............... . 
h) den AntI1ag ,auf Erstattung 

eines Gutachtens gt(mäß §57 
Ahs. 2 Jit. :b, wenn ,derStmd 
der T,edm.ik vom, Antragsteller 

500S; 

20Q S; 

100S; 

500 S;' 

40005; 

Ibekanntlgegelbenwird , ...... " 4 000 S; 
c) den Antrag alUf Erstatltung 

eLnes GutachtensgJemäß ,§ 57 
Abs. 2 Lit. Ib, wenn ,der, Stand 
,der Techn~k vom Patentamt zu 
,recherchieren ,ist ...... ' ..... . 6000 S." 

43. Im Abs. 2 des § 168 hat an die Stelle 
des Klammerausdruckes ,,§ 114 Abs. 5, und § 16~ 
Abs. 3" der Klammerausdruck ,,§ 114 Abs. 4 
und § 163 Abs. 4" zu treten. ,,§ 167. Für jlElden nicht lalUf Grund einer Auf

forderung, des Patentlamtes gestellten Antrag des 
Anme1ders auf Abänderung der Beschreihung im 44. Im Abs. 4 des § 168 hat an die Stelle der 
Sinn des §91 ist eiale Gebühr von 300 S zu Zitierung ,;§ 99 Abs. 4"die Zitierung,,§ 99 
zahJen~'~ Abs. 5" zu treten. 

42. Der Abs. 1 des § 168 hat zu lauten: 

,,(1) Die Gebühren betragen für: 
, ' 

'1: den Einspruch (§ 102) .. ~,' ...... ' 500 S; 

2. die Beschwerde (§ 70) im Ver~ 
fahren 
ohne Gegenpartei .......•..... .,600 S; 
mit Gegenpartei ... -.... ' ...... ; 1800 S; 

45. Der Abs. 6 des§ 168 hatzu lauten: , 

,,(6) Durch Verordnung können be~ondere Ge
bühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffent
lichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen, 
für Registerauszüge sowie für schriftliche Aus~ 
kürute aus amtlichen Unterlagen festgesetzt wer:: 
den. Bei der, Festsetzung des -,einzelnen Gebüh
rensatzes, der 200 S'.,nicht übersteigen darf, 'ist 
der für die amtliche Tätigkeit ,erforderliche ,Ar~ 
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beits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. So
weit die Höhe der Gebühren von der Zahl der 
Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 
an:zuwenden." 

45 a. Der Abs. 1 des§ 171 hat zu lauten: 

,,(1) Der Präsident des Patentamtes hat auf 
Antrag die Anmeldegebühr' und die Jahres
gebühren für das erste, zweite und dri~te Jahr 
oder bloß einzelne dieser Gebühren his zum 
Ablauf der Zahlungsfrist fiir die zweite, dritte 
oder vierte J ahresgebührzu stunden, 'wenn der 
Antragsteller seine Mittellosngkeit nachweist oder 
eine Anmeldung vorliegt, die offensichtlich die 
Gewinnung oder Einsparung von Energie zum 
Ziel hat. Die Erteilung, eines Patentes auf die 
Anmeldung darf in' diesen Fällen nicht offenbar 
aussichtslos erscQein€ln. Die, gestundeten Ge
bühren sind erlassen" wenn das Patent his zum 
Ablauf des dritten Jahres der ~chutz,dauer er
lischt. 'Bei Nicht~ahlung der gestundeten An
meldegebühr,erlischt das Patent, je nach der 
bew,iUigten' Stundungsdauer, mit dem Ablauf 
des ersten" zweiten oder dritten Jahres der 
Schutzdauer, Diese Bescimmungen sind auch auf 
die Anmeldegebühr und 'die Jahresgebühr für 
Zusattzpatente anzuwenden. Dabei beginnt der 
in Betracht kommende Zeitraum mit dem Tag 
,der Bekanntmachung der Zusatzpatentanmel
dung im Patentblatt (§ 101)." , 

46. Im § 62 Abs.' J haben an die Stelle der 
Worte "technische Anmeldeabteilung" die Worte 
"Technische Abteilung", im § 104 an d~e Stelle des 
Wortes "Anmeldeabteilung" die Worte "Techni
sche Abteilung", im § 62' Abs. 5, im § 76 Abs. 2 
erster Satz sowie im § 99 Abs. 1 und 6 an die 
Stelle des Wortes "Anmeldeabteihmg" die Worte 
"Technischen Abteilung", im § 62 Abs. 1, 2, 4 
und 6, im§ 65 Abs. 1, im § 72 Abs. 1, im § 76 
Abs. 2 UU1Jd im § 130, Abs. 1 an die StieHe der 
Worte "technischen Anme1deahteilu11ß" die 
Worte "Technischen Abteilung", ,im § 99 
Abs. 6 lan die Stelle des Wortes "Anmelde
a~eilungen" die Worte ,;technischen Abtei,1un
gen", im § 61 Abs. 1 und 3 an die Stelle der 
Wortle "technischen Anmeldeabteilung,en" d~e 
Worte "Technischen Abteilungen" zu treten. Im 
§ 62 Abs. 2 und 7 sowie ,im § 72 Abs. i hat an die 
Stelle der Worte "juristischen Anmeldeabteilung" 
das Wort "Rechtsabteilung", im § 61 Abs. 3 in 
die Stelle der Worte "juristischen Anmeldeabtei
lungen" das Wort' "Rechtsabteilungen" zu tr'eten. 
An; die . Stelle des'. \Vj ortes "Anmeldeabi:eil ung" 
habe'Iiim§ 61' Abs;6erstef.Satz die Worte "Tech'
riischen'Abteilurigurid der Rechtsabteilung", im 
§70 Abs.4 die Worte'"Technischen Abteilurig 
oder RechtSabteililog",im § 61 Abs.6 zweiter 
Satz, {in :§;64 Abs.2; im§73 Abs.5, im § 76 
Abs.'3Z. 2 undim:§ 84 Abs. 3 die Worte "Tech
nis"cheri'Abteilung oder der Rechtsabteilung", im 

§ 71 Abs. 3 die Worte "Technischen Abteilung 
bzw. der Rechtsabteilung" zu treten. An die Stelle 
des Wortes "Amheldeabteilungen" haben im § 61 
Abs. 3 letzter Satz die Worte "Technischen Abtei
lungen und· der . Rechtsabteilungen", im § 70 
Abs. 1 die Worte "Technischen Abteilung und der 
Rechtsabteilung" zu treten. 

47. Die Z. i des § 173 hat zu lauten: 

,,2. hinsichtlich § 18, § 29 Abs. 4, soweit er die 
Entscheidung über die Entschädigungsklage 
betrifft, § 42, § 49 Abs. 4 und §§ 147 
bis 156 und §§ 158 bis 162 sowie§ 164 und 
§ 165 der Bundesminister für Justiz," 

Artikel' 11 
§ 156 in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist 

auf Verletzungsverfahren, die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bei Gericht anhängig ge
macht worden sind, nicht anzuwenden. 

Artikel III 

Für gerichtliche Verfahren gemäß § 228 ZPO, 
die auf eine" Feststellung im Sinne des § 163 
dieses Bundesgesetzes gerichtet ,sind und die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses :Bundesgeset
zes noch nicht rechtskräftig abgeschlossen 5ind, 
gilt § 163 dieses BundeSgesetzes nicht. 

Artikel ,IV 

(1) Die Gebührenbestimmungen dieses Bundes
gesetzes gelten für alle Zahlungen, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geleistet 
werden oder für Anträge bestimmt sind, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes über
reicht werden. 

(2) Gestundete Gebühren sind auch nadl dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in dem zur 
Zeit der Stundungsbewilligung in Geltung ge
standenen Aüsmaß zu entrichten. 

Artikel V 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Beginn 
des auf seine Kundmachung folgenden Monates 
in Kraft. 

(2) Mii der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: ' 

1. hinsichtlich Art. I Z. 39, soweit diese nicht 
die §§, 157 und 163 betrifft, der B.undes-
minister für 'Justiz, ". 

2. hinsichtlich Art;, TZ. 45 der Bundesminister 
Jür Handel, Gewerbe undIndustrie im Ein
vernehmen 'mit dem' Bundesminister für 
Finanzeh; 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Bandel, Gewerbe und 
, Industrie. 

563 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




